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Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) Nr. 30 
„Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-Geländes“ 

 
 
 

ABWÄGUNG 
 
 

zur erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4a (3) BauGB  
 

hier:  
Inhalte der Sondersitzung des Ausschusses für Bau- und Wirtschaft vom 30.09.2025 zum  

Einwohnerantrag gemäß § 25 KVG zum Bebauungsplan Nr. 30 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
zu 3: Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen einer möglichen Errichtung einer 
Tagespflegeeinrichtung westlich des Schwurgerichts nicht entgegen. Es handelt sich um 
einen Angebotsbebauungsplan. 
Die Machbarkeitsstudie des möglichen zukünftigen Nutzers des Plangebiets hat jedoch in 
der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergeben, dass eine eingeschossige Tagespflege-
einrichtung westlich des Schwurgerichts im Rahmen des beabsichtigten Gesamtkonzepts 
nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Vor diesem Hintergrund wurde die Entwick-
lungsvariante zunächst verworfen.  
 
Die benannten Alternativstandorte für die Rettungswache stehen derzeit nicht zur 
Verfügung und sind ebenfalls nicht gänzlich konfliktfrei.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 5: Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen sog. 
Angebotsbebauungsplan, in dem keine expliziten Regelungen zu Wohnungsgrößen bzw. 
zur Anzahl von Wohneinheiten enthalten sind. Der Einwand richtet sich gegen das aktuell 
konkret geplante Projekt im MU 1, das die Errichtung von betreutem Wohnen vorsieht. 
Dabei handelt es sich jedoch um eine besondere Wohnform, für die aufgrund des 
demografischen Wandels kurzfristig ein hoher Bedarf zu erwarten ist, der mit dem 
aktuellen Angebot nicht marktgerecht gedeckt werden kann  

Die Stadt Naumburg (Saale) hat in Zusammenarbeit mit dem Büro Timourou Wohn- & 
Standortkonzepte eine Prognose des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfes unter Berück-
sichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung („Wohnbauflächenentwicklung in 
Naumburg (Saale)“ erarbeitet, um den Flächennutzungsplan der Stadt Naumburg (Saale) 
an die Entwicklungen am Markt anzupassen und zu aktualisieren. Das hier zu betrachten-
de Plangebiet wurde in der Studie als potenzielle, kurzfristig mobilisierbare Wohnbau-
fläche mit möglichen 72 regulären Wohneinheiten berücksichtigt. Zudem wird im Konzept 
darauf hingewiesen, dass es darüber hinaus qualitative Gründe für Neubau von beson-
deren Wohnformen, wie barrierefreie Wohnungen für Senioren gibt. Insofern spiegelt der 
vorliegende Bebauungsplan die Inhalte des Konzepts wider. 

Die demografische Alterung Naumburgs führt zu einem erheblich steigenden Bedarf an 
Betreutem Wohnen und Tagespflege. 

Die vorstehenden Ausführungen wurden unter Pkt. 4.2.4 der Begründung ergänzt. 

Das bereits bekannte, konkrete Vorhaben stützt sich auf eine eigens dafür erarbeitete 
Sozialmarktanalyse für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit gegenüber möglichen Kredit-
instituten. Grundsätzlich stellt dieses Vorhaben nur eine mögliche Entwicklungsoption 
innerhalb des Angebotsbebauungsplans dar. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 15 und 16: Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen einer möglichen Errichtung 
einer Tagespflegeeinrichtung westlich des Schwurgerichts nicht entgegen. Es handelt sich 
um einen Angebotsbebauungsplan. 
Die Machbarkeitsstudie des möglichen zukünftigen Nutzers des Plangebiets hat jedoch in 
der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergeben, dass seine eingeschossige Tagespflegeein-
richtung westlich des Schwurgerichts im Rahmen des beabsichtigten Gesamtkonzepts 
nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Vor diesem Hintergrund wurde die Idee 
zunächst verworfen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 17 und 18: Die benannten Alternativstandorte für die Rettungswache stehen derzeit 
nicht zur Verfügung und sind ebenfalls nicht gänzlich konfliktfrei.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19

 

20

 

20.2

 

20.1

 



15 

 

 

 
 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

 

 

zu 22: Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen sog. Angebotsbebauungs-
plan, in dem keine expliziten Regelungen zu Wohnungsgrößen bzw. zur Anzahl von 
Wohneinheiten enthalten sind. Der Einwand richtet sich gegen das aktuell konkret 
geplante Projekt im MU 1, das die Errichtung von betreutem Wohnen vorsieht. Dabei 
handelt es sich jedoch um eine besondere Wohnform, für die aufgrund des demografi-
schen Wandels kurzfristig ein hoher Bedarf zu erwarten ist, der mit dem aktuellen Angebot 
nicht marktgerecht gedeckt werden kann  

Die Stadt Naumburg (Saale) hat in Zusammenarbeit mit dem Büro Timourou Wohn- & 
Standortkonzepte eine Prognose des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfes unter Berück-
sichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung („Wohnbauflächenentwicklung in 
Naumburg (Saale)“ erarbeitet, um den Flächennutzungsplan der Stadt Naumburg (Saale) 
an die Entwicklungen am Markt anzupassen und zu aktualisieren. Das hier zu betrachten-
de Plangebiet wurde in der Studie als potenzielle, kurzfristig mobilisierbare Wohnbau-
fläche mit möglichen 72 regulären Wohneinheiten berücksichtigt. Zudem wird im Konzept 
darauf hingewiesen, dass es darüber hinaus qualitative Gründe für Neubau von besonde-
ren Wohnformen, wie barrierefreie Wohnungen für Senioren gibt. Insofern spiegelt der 
vorliegende Bebauungsplan die Inhalte des Konzepts wider. 

Die demografische Alterung Naumburgs führt zu einem erheblich steigenden Bedarf an 
Betreutem Wohnen und Tagespflege. 

Die vorstehenden Ausführungen wurden unter Pkt. 4.2.4 der Begründung ergänzt. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 23: Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen einer möglichen Errichtung einer 
Tagespflegeeinrichtung westlich des Schwurgerichts und der Realisierung einer geringe-
ren Dichte nicht entgegen – es wird lediglich das Höchstmaß geregelt. Es handelt sich um 
einen Angebotsbebauungsplan. 
Die Machbarkeitsstudie des möglichen zukünftigen Nutzers des Plangebiets hat jedoch in 
der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergeben, dass seine eingeschossige Tagespflegeein-
richtung westlich des Schwurgerichts im Rahmen des beabsichtigten Gesamtkonzepts 
nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Vor diesem Hintergrund wurde die Idee 
zunächst verworfen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 

 

 

 

 
 
 
zu 28: Die Bildung eines Arbeitskreises wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 
08.10.2025 nicht befürwortet.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 29: Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben nicht.  
 
zu 29.2: Ein Angebotsbebauungsplan ermöglicht – wie hier im urbanen Gebiet - eine 
Bandbreite potenzieller Nutzungen. Nichtsdestotrotz ist es gängige Praxis, bereits 
konkrete, bestehende Nutzungsinteressen in die Abwägung einzubeziehen und auf 
potenzielle Umsetzbarkeit zu prüfen. Die Umsetzung von Projekten im Plangebiet ist nicht 
an einen bestimmten Investor gebunden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich 
eine Umsetzung von Projekten regelmäßig an den aktuellen Marktbedingungen orientiert.  
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